
Das Recht des Verteidigers, 
mit dem Beschuldigten und Angeklagten 
zu sprechen und zu korrespondieren, 
zur Akteneinsicht und auf Zustellung 
von Prozeßdokumenten 
Der Verteidiger kann seine Aufgabe im 
Strafverfahren nur "lösen, wenn seine un
mittelbare Verbindung mit dem Beschul
digten und Angeklagten gewährleistet 
wird. Dieser Kontakt dient der wechsel
seitigen Information, der Beratung des 
Beschuldigten und Angeklagten und der 
Herstellung des für die Ausübung der Ver
teidigungsfunktion wesentlichen Vertrau
ensverhältnisses zum Verteidiger. Der Ver
teidiger hat den Mandanten über alle seine 
Rechte, insbesondere sein Mitwirkungs
recht zu belehren. Dabei soll der Verteidi
ger darauf hinweisen, daß eine Mitwir
kung generell im Interesse des Mandanten 
liegt, daß es aber keine Pflicht zur Mit
wirkung für den Beschuldigten oder Ange
klagten gibt und unser Recht auch keine 
Pflicht zum Geständnis oder zur Selbstan
zeige kennt. Pein weist jedoch zutreffend 
darauf hin, daß ein Verteidiger pflichtwid
rig handelt, wenn er
— bewußt etwas Unwahres vorträgt
— seinem Mandanten von einer beabsich

tigten Selbstanzeige abrät
— einem Mandanten rät, ein wahrheits

gemäßes Geständnis zu widerrufen
— die Feststellung der Wahrheit bewußt 

verhindert.22

Gemäß § 64 Abs. 3 hat der Verteidiger 
das Recht, selbst wenn sich der Beschul
digte oder Angeklagte in Untersuchungs
haft oder wegen einer anderen Sache in 
Strafhaft befindet, die notwendige Verbin
dung mit dem Mandanten zu halten. Für 
die Dauer des Ermittlungsverfahrens kann 
der Staatsanwalt Bedingungen für die Ge
spräche und die Korrespondenz des Ver
teidigers mit dem in Haft befindlichen Be
schuldigten festlegen, wenn der Zweck der 
Untersuchung es verlangt. Das kann im 
Interesse der Sicherheit des Staates oder 
der. Geheimhaltung bestimmter Tatsachen, 
z. B. bei Straftaten mit mehreren Beteilig
ten, insbesondere bei Organisationsdelik
ten, erforderlich werden und den Bespre
chungsgegenstand sowie die Art und Weise 
des Gesprächs, z. B. Anwesenheit des 
Staatsanwalts, betreffen.

Der Verteidiger hat die Strafakten 
sorgfältig zu studieren. Er hat das Recht, 
die Strafakten spätestens nach Abschluß der 
Ermittlungen einzusehen, also noch vor 
Einreichung der Anklageschrift bei Gericht 
(§ 64 Abs. 2). Vor diesem Zeitpunkt darf 
das Recht zur Akteneinsicht nur verwei
gert werden, wenn es der Zweck der Un
tersuchung erfordert, also triftige Geheim
haltungsgründe vorliegen. Diese aktive Mit
wirkung des Verteidigers bereits im Er
mittlungsverfahren soll die allseitige Auf
klärung der Sache gewährleisten, sie liegt 
somit im Interesse des Beschuldigten und 
der Gesellschaft. Unter diesem Gesichts
punkt ist auch die Möglichkeit des Ver
teidigers zu betrachten, an von ihm bean
tragten Beweiserhebungen, z. B. Verneh
mungen, teilzunehmen.

Der Sicherung einer aktiven, auf exak
ter Sachkenntnis beruhenden Mitwirkung 
des Verteidigers am Strafverfahren dient 
auch sein Recht, wichtige Prozeßdoku
mente zu erhalten, so insbesondere die 
Anklageschrift, den Eröffnungsbeschluß, 
einen Schadenersatzantrag und die Pro- 
testschrift (§ 205 Abs. 2, § 288 Abs. 6). Diese 
Rechte sind in jeder Lage des Verfahrens 
unbedingt zu gewährleisten.23

Das Recht des Verteidigers,
Beweisanträge zu stellen 
Das in § 64 Abs. 1 hervorgehobene Beweis
antragsrecht, die begründete Beantragung 
von Beweiserhebungen aller Art, in ent
lastender, die strafrechtliche Verantwort
lichkeit mindernder oder ausschließender 
Hinsicht, trägt wesentlich zur Wahrheits
erforschung und Lösung der Aufgaben des 
Strafverfahrens bei. Von diesem Recht soll 
der Verteidiger möglichst zeitig, d. h. mög
lichst schon im Ermittlungsverfahren Ge
brauch machen. Werden Beweisanträge be
wußt für das gerichtliche Verfahren „auf
gespart“, wird das Strafverfahren verzö
gert, werden die Rechte des Beschuldig
ten oder Angeklagten verletzt und unnö
tiger gesellschaftlicher Aufwand an Ar
beitszeit usw. verursacht (z. B. durch Un
terbrechung der Hauptverhandlung, Rück-

22 Vgl. G. Pein, a. a. O., S. 509.
23 Vgl. „OG-Urteil vom 28.2.1968“, Neue 
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